
9 � Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der  
Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Finanzprodukten 1

Name des Produkts: immofonds 1 
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299009RUTKNMW4WEV79

Ökologische und / oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

      Ja       Nein

  �Es wurden damit nachhaltige  
Investitionen mit einem Umwelt-
ziel getätigt:        %

	   �in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

	   �in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nach-
haltig einzustufen sind

  �Es wurden damit nachhaltige  
Investitionen mit einem sozialen 
Ziel getätigt:        %

  �Es wurden damit ökologische / soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
wurden, enthielt es 18,84 % an nach
haltigen Investitionen

	   �mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die  
nach der EU-Taxonomie als  
ökologisch nachhaltig  
einzustufen sind

	   �mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die  
nach der EU-Taxonomie nicht  
als ökologisch nachhaltig  
einzustufen sind

	   mit einem sozialen Ziel

  �Es wurden damit ökologische / soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, voraus
gesetzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheb-
lich beeinträchtigt 
und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens
weisen einer guten 
Unternehmens
führung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeich-
nis von ökologisch 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
enthält. Diese Ver-
ordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätig
keiten. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht.

Mit Nachhaltigkeits
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanz-
produkt beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen  
ökologischen und / oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die KAG für Immobilien berücksichtigte im Berichtszeitraum sowohl beim Erwerb von Im-
mobilien als auch im Rahmen der Bestandsverwaltung von Immobilien Nachhaltigkeits-
merkmale. Sie verfolgte hierbei für den Immobilienfonds einen Ansatz, bei dem die nach-
haltige Ausrichtung des Immobilienvermögens insbesondere durch die Berücksichtigung 
ökologischer und / oder sozialer Merkmale gewährleistet wurde. Ökologische Merkmale 
sind insbesondere die CO₂-Reduktion einer Immobilie sowie der Verbrauch von Energie in 
kWh pro m2. Durch die Berücksichtigung von ökologischen Merkmalen adressiert Union 
Investment die Rolle von Gebäuden für das Erreichen der Pariser Klimaziele. Mit einer 
deutlichen Reduktion der CO₂-Emissionen kann der Gebäudesektor einen wesentlichen 
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Soziale Merkmale wie die Barrierefreiheit 
einer Immobilie wurden bspw. über die Implementierung des Sustainable-Invest-
ment-Checks im Ankauf und Bestand berücksichtigt.

1   �Vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV nicht umfasst.
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Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsmerkmalen im Immobilienportfolio ist ein 
wesentlicher Bestandteil der sogenannten „Manage to Green“-Strategie, die die KAG für 
Immobilien verabschiedet hat, um mit einem Maßnahmenkatalog das Ziel der Klimaneutra-
lität im Jahr 2050 zu erreichen.

Für die Umsetzung der „Manage to Green”-Strategie hat die KAG für Immobilien mit dem 
System ImmoSustain eine zentrale Datenplattform implementiert. Über dieses System 
wurden Nachhaltigkeitsdaten zentral bereitgestellt, um das Nachhaltigkeitsmanagement 
der Immobilien zu steuern. 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Immobilienfonds auf die 
beworbenen ökologischen und / oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

	 	 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?
Die Erreichung der ökologischen und / oder sozialen Merkmale des Immobilien-
portfolios wurde anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Alle Nachhaltig-
keitsindikatoren bezogen sich nur auf den Anteil im Immobilienfonds, der zur Errei-
chung der ökologischen und / oder sozialen Merkmale investiert wurde. Die Nach-
haltigkeitsindikatoren für diesen Fonds waren zum Berichtsstichtag 30.9.2025:

Nachhaltigkeitsindikatoren im Rahmen von Investitionsentscheidungen:
Der Nachhaltigkeitsindikator im Rahmen von Investitionsentscheidungen von Immo-
bilien des Sondervermögens war:

SI-Check
Mit dem von der Union Investment entwickelten sogenannten Sustainable-Invest-
ment-Check (SI-Check) wurden Gebäude vor dem Erwerb hinsichtlich ihrer nach-
haltigen Qualität beurteilt. Die ökologischen und / oder sozialen Merkmale einer 
Immobilie wurden anhand des SI-Checks überprüft und analysiert. Der SI-Check 
besteht aus sieben Kategorien der Bereiche Messen und Steuern, Technische Aus-
stattung, Ressourcen, Ökonomie, Nutzerkomfort, Maßnahmen im Betrieb und 
Standort. Mit diesem Instrument wurden sowohl der Ist-Zustand eines Gebäudes 
als auch die objektindividuellen Entwicklungspotenziale festgestellt und analysiert.

Insgesamt wurden im Rahmen des SI-Checks in den sieben Kategorien über 100 
Nachhaltigkeitsthemen ausgewertet. In der Kategorie „Messen und Steuern“ wurde 
überprüft, ob und welche Sensorik an Lüftungen und Heizungen verbaut ist, um 
diese effizient zu steuern. In der Kategorie „technische Ausstattung“ wurden Nach-
haltigkeitsthemen wie Ökostromanteil, Wärme- und Kälteerzeugung, effiziente 
Beleuchtung und Sonnenschutzanteil bewertet, um Maßnahmen für mehr Energie-
effizienz und weniger Treibhausgasemissionen abzuleiten. In der Kategorie  
„Ressourcen“ wurden u. a. Wassersparmaßnahmen, Niederschlagswassernutzungs-
maßnahmen und Begrünungsmaßnahmen ermittelt. In der Kategorie „Nutzer
komfort“ fanden sich Themen wie Sicherheit im und am Gebäude oder Elektro
ladestationen für Fahrzeuge. Die Effizienz der Gebäude wurde durch Themen wie 
Gebäudegeometrie, eine flexible Gestaltung des Grundrisses oder diversifizierte 
Raumtypologien in der Kategorie „Ökonomie“ bestimmt. „Standort“ war die Kate-
gorie, in der die Nähe zum ÖPNV, Fahrradinfrastruktur, physische Risiken wie Über-
flutungsgefahren und andere Themen ausgearbeitet und weiterverfolgt wurden. 
Schließlich wurde in der Kategorie „Maßnahmen im Betrieb“ analysiert, ob bei-
spielsweise die Bewirtschaftung, das Abfallmanagement und die Auswahl von 
Dienstleistern der Gebäude nachhaltig war.

Die SI-Check-Daten wurden jeweils durch lokale Gebäudedienstleister erhoben, 
von Union Investment validiert und im System ImmoSustain abgelegt.

Zur Bewertung dieser Nachhaltigkeitsthemen wurden Punkte vergeben, welche je 
Kategorie aufsummiert wurden. Die Summe pro Kategorie floss, prozentual ge-
wichtet, in einen Gesamtscore für jedes Gebäude ein. Der Gesamtscore wurde auf 
einer Skala von 0 bis 5 ausgewiesen, wobei 5 das beste Ergebnis darstellt. Der SI-
Check wurde vor jedem Ankauf durchgeführt und ist fester Bestandteil der Invest-
mententscheidung.
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Gebäude konnten nur dann angekauft werden, wenn mindestens ein Score von 2,5 
erreicht wurde. Andernfalls mussten Maßnahmen zur Erreichung dieses Scores be-
reits bei Ankauf budgetiert werden. Diese Maßnahmen sind innerhalb von fünf 
Jahren nach Eigentumsübergang umzusetzen.

Der SI-Check-Score im Rahmen von Investitionsentscheidungen betrug:

Im Berichtszeitraum wurden keine Investitionen im Sinne eines Erwerbes von Immo-
bilien getätigt.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren im Rahmen der Bestandsverwaltung  
waren im Berichtszeitraum:

SI-Check
Im Rahmen der Bestandsverwaltung wurden auch ökologische und / oder soziale 
Merkmale auf Basis eines fundamentalen Prüfungsprozesses berücksichtigt. Hierzu 
griff die KAG für Immobilien zunächst auf die Methode zurück, die bereits im Rah-
men von Investitionsentscheidungen Anwendung fand.

Für Bestandsimmobilien wurde der SI-Check durchgeführt und im System Immo-
Sustain dokumentiert. Die ökologischen und / oder sozialen Merkmale der Bestands
immobilien wurden auf Basis derselben sieben Kategorien überprüft und analysiert, 
die auch dem SI-Check der Investitionsentscheidungen zugrunde liegen. Die Be-
wertung der Nachhaltigkeitsthemen sowie die Berechnung des Gesamtscores einer 
Bestandsimmobilie erfolgten nach dem bereits im Rahmen des Investitionsprozes-
ses beschriebenen Prozess.

Das System ImmoSustain ermöglicht es allen am Prozess Beteiligten, einen schnel-
len und fundierten Überblick über den Status der nachhaltigen Entwicklung von 
einzelnen Gebäuden sowie über das Gesamtportfolio zu erhalten. Das Fonds
management konnte somit Nachhaltigkeit bei der Portfoliogestaltung zielgerichtet 
berücksichtigen. Hierzu wurden im Rahmen der Auswertung des SI-Checks auf 
Gebäudeebene individuelle Potenziale ausgewiesen und mit Maßnahmen zur Ver-
besserung des Gesamtscores des Gebäudes hinterlegt. Unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen wurden diese in der jährlichen Budgetplanung 
eingeplant und unter Beachtung der Gesamtstrategie für ein Gebäude ausgeführt. 
Die Entscheidung zur Umsetzung von Maßnahmen im Einzelfall traf das Fonds
management im Rahmen der jährlichen Investitionsplanung. Erzielte Nachhaltig-
keitsverbesserungen wurden durch einen verbesserten Gesamtscore des SI-Checks 
sichtbar und dokumentiert.

CO₂-Emissionen
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Analyse der ökologischen Merkmale einer 
Bestandsimmobilie sind deren CO₂-Emissionsdaten. CO₂-Emissionen, die durch den 
Konsum von Strom, Wärme und Kälte in den Gebäuden verursacht werden, sind 
von höchster Priorität. Diese wurden im Berichtszeitraum pro m2 und Jahr durch das 
System ImmoSustain berechnet und mit wissenschaftlichen Daten (Carbon Risk 
Real Estate Monitor, sogenannte „CRREM“-Daten) verglichen. Dabei berücksichtig-
ten die CRREM-Daten Gebäudeklassen und geografische Lagen und gaben an, ob 
sich ein Gebäude auf dem CRREM-1,5-°C-Klimapfad befindet bzw. einen Beitrag zur 
Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 °C leistet oder nicht. Für das Gesamtim-
mobilienvermögen gewichtete die KAG für Immobilien die CO₂-Emission aller Ge-
bäude mit ihrem jeweiligen Gebäudewert, um eine entsprechende Kennziffer auf 
Immobilienportfolioebene zu erhalten. Darüber hinaus wurde regelmäßig überprüft, 
ob eine Reduktion der CO₂-Emissionen eines Gebäudes für das Erreichen des  
CRREM-1,5-°C-Klimapfades durch geeignete Maßnahmen möglich war. Lag die 
CO₂-Emission eines Gebäudes im Sondervermögen wesentlich und über einen län-
geren Zeitraum über dem CRREM-1,5-°C-Klimapfad, wurden Maßnahmen zur ener-
getischen Optimierung (wie beispielsweise die Erneuerung der Heizungsanlage) 
abgeleitet und einzelfallbezogen vom Fondsmanagement in die jährliche Investitions-
planung aufgenommen. 

Berichtszeitraum 1.10.2024 bis 30.9.2025

Nachhaltigkeitsindikator
SI-Check-Score je Neuinvestition Immobilien > 2,5
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Für die Berechnung des Nachhaltigkeitsindikators wurden die CO₂-Emissionsdaten 
pro Gebäude erhoben und auf Portfolioebene konsolidiert. Dabei wurden individu-
elle CRREM-Pfade für Nutzungsarten und Standorte berücksichtigt und spezifische 
Werte, die sich vor allem auf die Bruttogeschossfläche in Quadratmetern und Jahr 
beziehen, herangezogen. Im Berichtszeitraum wurde der Fonds vom CRREM-2-°C-
Pfad auf den CRREM-1,5-°C-Pfad umgestellt, wodurch das Ambitionsniveau zur 
Reduzierung der CO₂-Emissionen erhöht wurde. Weiterhin wurden lediglich die 
tatsächlich erfassten Verbrauchswerte des untersuchten Portfolios für die Berech-
nung verwendet. Selbst gestecktes Ziel von Union Investment ist es, ein großes und 
repräsentatives Teilportfolio von mindestens 75 % des Gesamtportfolios (bezogen 
auf die Fläche) zu erfassen. Die Verbrauchsdaten der untersuchten Objekte wurden 
anschließend auf den Gesamtbestand hochgerechnet.

Eine Beschränkung in der Datenerfassung besteht vor allem bei Gebäuden, bei wel-
chen noch kein Energie-Monitoring-System installiert wurde und / oder bei denen 
kein direkter Zugriff auf Energieverbräuche vorliegt. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein direktes Vertragsverhältnis zwischen Energielieferant und dem jeweiligen 
Mieter besteht und die KAG für Immobilien keine Möglichkeit hat, die Gebäudever-
bräuche zentral auszulesen (beispielsweise aufgrund von rechtlichen Bestimmun-
gen und / oder fehlenden Zugangsmöglichkeiten). Sofern der Mieter der KAG  
für Immobilien keine Verbrauchsdaten zuliefert, kann die KAG für Immobilien für 
diesen Teil der Gebäudeflächen keine Verbrauchsdaten erheben und muss die  
Verbräuche anhand von Vergleichsflächen / -gebäuden skalieren. Für eine Hoch-
rechnung werden dabei stets Erfahrungswerte angesetzt, die über dem Portfolio-
durchschnitt liegen, um eine Besserstellung der Daten zu verhindern.

Verbrauchsdaten, die für die Erhebung der CO₂-Emissionen erforderlich sind, liegen 
häufig nur in Form von Jahresabrechnungen vor, wobei die unterschiedlichen Rech-
nungszyklen der Objekte die Erfassung zusätzlich erschweren. Aktuell ergibt sich – 
auch durch zusätzlichen Zeitbedarf für die Qualitätssicherung – ein zeitlicher Ver-
zug von mindestens einem Jahr in der Verbrauchsdatenerfassung zur Berichterstat-
tung. Folglich werden in diesem Bericht die Verbrauchsdaten für das Kalenderjahr 
2023 berichtet, die Daten aus dem Jahr 2024 können somit noch keine Berücksich-
tigung in der aktuellen Berichtslegung finden.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden grundsätzlich als Durchschnitt aus den Stich-
tagswerten, die zum Quartalsende im Berichtszeitraum verfügbar sind, ermittelt.

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?
Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, wie die Nachhaltigkeitsindikatoren 
im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum abgeschnitten haben.

Berichtszeitraum 1.10.2024 bis 30.9.2025

Nachhaltigkeitsindikator
Durchschnittlicher SI-Check-Score auf Immobilien-Portfolioebene 3,02
Durchschnittliche CO₂-Emissionen auf Immobilien-Portfolioebene in kg / m2 / Jahr 26,15

Berichtszeitraum 1.10.2023 bis 30.9.2024

Nachhaltigkeitsindikator
Durchschnittlicher SI-Check-Score auf Immobilien-Portfolioebene 2,99
Vergleich zu aktuellem Geschäftsjahr – 0,99 %
Durchschnittliche CO₂-Emissionen auf Immobilien-Portfolioebene in kg / m2 / Jahr 27,00
Vergleich zu aktuellem Geschäftsjahr 3,25 %
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Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem  
Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei?
Die KAG für Immobilien strebte mit dem Immobilienfonds im Berichtszeitraum keine 
nachhaltigen Investitionen im Sinne des Artikels 2 Ziffer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 
vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor („OffVO“) an. Ungeachtet dessen enthielt der Immobilienfonds im Be-
richtszeitraum auch nachhaltige Investitionen. Diese Investitionen leisteten einen wesent-
lichen Beitrag zum Umweltziel Klimaschutz gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxo-
nomie-Verordnung“). Bei diesen Investitionen handelte es sich um den Erwerb von und 
das Eigentum an Immobilien. Bei der Feststellung, ob sich nachhaltige Investitionen zum 
Rechnungsjahresende im Immobilienfonds befinden, prüfte und dokumentierte die KAG 
für Immobilien, inwieweit ein Gebäude die technischen Anforderungen aus dem Kapitel 
7.7 Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 zur Ergänzung der Taxono-
mie-Verordnung erfüllte und erhebliche Beeinträchtigungen von Umweltzielen im Sinne 
dieser Verordnung vermied.

Hierbei wurde bei Gebäuden, die bis zum 31.12.2020 errichtet wurden, geprüft, ob diese 
mindestens ein Energy Performance Certificate (EPC) der Klasse A besitzen (oder vergleich-
bar: etwa in Deutschland einen Energieausweis, der einen hohen energetischen Standard 
belegt) und effizient durch ein System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung 
betrieben werden. Da ein EPC in Deutschland nicht ausgestellt wird, griff die KAG für Im-
mobilien auf den deutschen Energieausweis zurück, der im Bereich der Gewerbeimmobi-
lien keine Buchstaben ausweist. Für die Einordnung eines Buchstabens bediente sich die 
KAG für Immobilien der Buchstabenskala aus den Deutschen Energieausweisen für Wohn-
gebäude als Referenzgröße. Um die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen zu ge-
währleisten, wurde weiter geprüft, ob die Gebäude die Kriterien zur Anpassung an den 
Klimawandel in Anlage A der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 (Klassifikation von 
Klimagefahren) zur Ergänzung der Taxonomie-Verordnung erfüllten.

Bei Gebäuden, die nach dem 31.12.2020 errichtet wurden, prüfte die KAG für Immobilien, 
ob der Primärenergiebedarf, mit dem die Gesamtenergieeffizienz des errichteten Gebäu-
des definiert wird, mindestens 10 % unter dem Schwellenwert, der in den Anforderungen 
für Niedrigstenergiegebäude gemäß den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegt ist, lag. Bei 
Neubauobjekten mit einer Fläche von mehr als 5.000 m², die nach dem 30.12.2020 errich-
tet wurden, wurde ferner eine Prüfung der Luftdichtheit und thermischen Integrität sowie 
eine Errechnung des Lebenszyklus-Treibhauspotenzials vorgenommen. Weiter wurden 
die Kriterien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Umweltziele „Anpas-
sung an den Klimawandel“, „nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeres-
ressourcen“, „Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft“, „Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung“ sowie „Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und 
der Ökosysteme“ gemäß Artikel 7.1 Anhang I zur Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 
zur Ergänzung der Taxonomie-Verordnung geprüft.

Sofern es sich bei dem Gebäude um ein großes Nichtwohngebäude (mit einer Nennleis-
tung für Heizungsanlagen, kombinierte Raumheizung und -lüftung, Klimaanlagen oder 
kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 290 Kilowatt) handelte, wurde 
geprüft, ob es durch Überwachung und Bewertung der Energieeffizienz effizient betrie-
ben wird.
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Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen  
nicht erheblich geschadet?
Aufgrund ihrer Investition in taxonomiekonforme Immobilien vermied die KAG für Immo-
bilien, dass die Umwelt- und Sozialziele i.S.d. Artikels 2 Ziffer 17 der OffVO wesentlich be-
einträchtigt wurden. Hierfür wurde im Rahmen der Anpassung der Investitionen an den 
Klimawandel die Widerstandsfähigkeit der Gebäude gegenüber dem Klimawandel sowie 
die Risikobewertung des Objektes vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen, 
beispielsweise gegenüber Hitzewellen und Temperaturveränderungen, Veränderungen 
der Wasser- und Windverhältnisse sowie möglichen veränderten Bodenverhältnissen ge-
mäß Anlage A zur Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 zur Ergänzung der Taxono-
mie-Verordnung, geprüft.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
Bei der Auswahl von Immobilien wurden gleichsam bei den taxonomiekonformen 
Investitionen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch diese Investitions-
entscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt („Principal Adverse 
Impacts“ oder „PAI“ gemäß Artikel 7 EU 2019/2088). Kategorien, anhand derer 
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in 
Immobilien ermittelt werden können, sind: fossile Brennstoffe, Energieeffizienz so-
wie zusätzliche Klima- und andere umweltbezogene Indikatoren, wie etwa der 
Energieverbrauch eines Gebäudes.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgte bei der KAG für Immobilien durch (1) die Ver-
meidung von Investitionen in Gebäude, die der Förderung, der Lagerung, dem Trans-
port oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen dienen, (2) die Fokussierung auf 
Investitionen in energieeffiziente Gebäude (bewertet anhand der Energieausweise 
bzw. Energy Performance Certificates) und (3) die Senkung der Intensität des Ener-
gieverbrauchs (kWh / m2 / Jahr) der Gebäude auf Portfolioebene. 

Die taxonomiekonformen Investitionen dienten nicht einer Förderung, Lagerung, 
Transport oder Herstellung von fossilen Brennstoffen (z. B. Tankstellen).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multi- 
nationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:
Bei den nachhaltigen Investitionen des Immobilienvermögens handelte es sich um 
den Erwerb von und das Eigentum an Gebäuden gemäß Kapitel 7.7 des Anhangs 1 
der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 zur Ergänzung der Taxonomie-Ver-
ordnung. Investitionen in bzw. Beteiligungen an Unternehmen erfolgten in diesem 
Zusammenhang nicht. Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und 
die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sind 
daher in diesem Kontext nicht anwendbar.

Im Rahmen der Liquiditätsveranlagung des Immobilienfonds wurde jedoch ge-
prüft, dass der Immobilienfonds keine Wertpapiere von Unternehmen erwirbt, die 
kontroverse Geschäftspraktiken im Sinne der Prinzipien des UN Global Compact 
anwenden oder die gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen 
verstoßen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträch
tigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der 
EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische 
EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwen-
dung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.
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Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die bedeu-
tendsten nachteili-
gen Auswirkungen 
von Investitions
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfakto-
ren in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung,  
Achtung der Men-
schenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der Anlagestrategie des Immobilienfonds wurden bei denjenigen Investitio-
nen, die zur Erreichung der ökologischen und / oder sozialen Merkmale getätigt wurden, 
auch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch diese Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt („Principal Adverse Impacts“ oder „PAI“ gemäß 
Artikel 7 EU 2019/2088).

Kategorien, anhand derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch 
Investitionen in Immobilien ermittelt werden, sind fossile Brennstoffe, Energieeffizienz 
sowie der Energieverbrauch eines Gebäudes.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgte insbesondere durch (1) die Vermeidung von Investi-
tionen in Gebäude, die der Förderung, der Lagerung, dem Transport oder der Herstellung 
von fossilen Brennstoffen dienen, (2) die Fokussierung auf Investitionen in energieeffiziente 
Gebäude (bewertet anhand der Energieausweise bzw. Energy Performance Certificates) 
und (3) die Senkung der Intensität des Energieverbrauchs (kWh / m2 / Jahr) der Gebäude auf 
Portfolioebene. Hier strebt die KAG für Immobilien an, bis zum Jahr 2030 den Energiever-
brauch (kWh / m2 / Jahr) der Gebäude auf Portfolioebene um 10 % zu senken. Der Schwer-
punkt der Energieeinsparungsmaßnahmen soll dabei auf solchen Gebäuden liegen, die den 
Kriterien für nachhaltige Investitionen der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomie-Verord-
nung“) nicht entsprechen.

Investitionen in Gebäude, die der Förderung, der Lagerung, dem Transport oder der Her-
stellung von fossilen Brennstoffen dienen (z. B. Tankstellen), wurden nicht getätigt.

Darüber hinaus wurde im Rahmen von Investitionsentscheidungen und / oder der Be-
standsentwicklung eine Senkung des Anteils energetisch ineffizienter Gebäude im Port
folio vorangetrieben. Unter anderem wurden Maßnahmen zur Entwicklung der energeti-
schen Modernisierungsfahrpläne für die Gebäude eingeleitet, anhand derer auch der 
Gesamtenergieverbrauch (kWh / m2 / Jahr) der Gebäude auf Portfolioebene optimiert 
werden soll. Im Berichtszeitraum wurde in einem Gebäude ein neues Energy Performance 
Monitoring & Assessment System installiert. Insgesamt verfügen derzeit somit 24 Immobi-
lien des Fonds über Energy Performance Monitoring & Assessment Systeme. Eine kontinu-
ierliche detaillierte Analyse konnte in 11 Gebäuden des Sondervermögens durchgeführt 
werden.
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investition Sektor In % der 
Vermögens
werte

Land

Graz, Neubaugasse 41, 43, 45, 47, 49, 49 a, 51, 
Wiener Straße 10 a

Immobilien 5,92 Österreich

Hartberg, „HATRIC Einkaufspark Hartberg“  Immobilien 4,98 Österreich

Wiesbaden, „K3“, „K5“, „K7“ Immobilien 4,69 Deutschland

Rostock, „Hanse Trio Rostock“ Immobilien 4,55 Deutschland

Wels, „Welas Park“ Immobilien 4,43 Österreich

Wien, Grünbergstraße 13, Schönbrunner Straße 297 Immobilien 4,43 Österreich

München, „Leopold Center“ Immobilien 4,37 Deutschland

Graz, „Styria Center“ Immobilien 4,35 Österreich

Nürnberg, Bahnhofstraße 51, 53, 55, 57,  
Flaschenhofstraße 22, 24, 26

Immobilien 4,17 Deutschland

St. Pölten, „Traisen Center“ Immobilien 3,63 Österreich

Düsseldorf, „Global Gate III“ Immobilien 3,40 Deutschland

Heringsdorf, „Steigenberger Hotel Heringsdorf“ Immobilien 3,21 Deutschland

München, „MedNord“ Immobilien 3,12 Deutschland

Stuttgart, „STEP 8.3“ Immobilien 3,09 Deutschland

Gräfelfing, Lochhamer Schlag 21 Immobilien 3,07 Deutschland

Die im Berichtszeitraum im Fondsvermögen bestehenden Hauptinvestitionen werden als 
Durchschnitt aus den Stichtagswerten, die zum Quartalsende im Berichtszeitraum verfüg-
bar sind, ermittelt.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Errei-
chung der ökologischen und / oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie 
beitrugen („#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“).

Der Anteil dieser Investitionen ist dem nachfolgenden Abschnitt zu entnehmen.

	 	 Wie sah die Vermögensallokation aus?
Die Vermögensgegenstände des Immobilienfonds werden in nachstehender Grafik 
in verschiedene Kategorien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögen wird 
zum Berichtsstichtag in Prozent dargestellt.

Unter „Investitionen“ werden alle zum Sondervermögen gehörenden Vermögens-
gegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlich-
keiten verstanden.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ betrifft das  
Immobilienvermögen (Nettofondsvermögen) und umfasst alle direkt oder über Be-
teiligungs-Gesellschaften gehaltene Immobilien und Projektentwicklungen nach 
Baufortschritt, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen 
ökologischen und / oder sozialen Merkmale erworben und / oder gehalten werden. 
Die unter #1 ausgewiesene Quote kann auch über 100 % betragen. Dies kann sich 
u. a. daraus ergeben, dass im Sondervermögen Fremdkapital zum Erwerb von  
Immobilien eingesetzt wird, welches den Wert des Immobilienvermögens erhöht.

Die Liste umfasst  
die Investitionen,  
auf die der größte 
Anteil der im 
Bezugszeitraum 
getätigten Investi- 
tionen des Finanz
produkts entfiel: 
1.10.2024  
bis 30.9.2025.

Die Vermögens
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil  
der Investitionen  
in bestimmte 
Vermögenswerte an.
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Die Kategorie „#2 Andere“ umfasst alle Vermögenswerte des Sondervermögens mit 
Ausnahme vom Immobilienvermögen, z. B. Bankguthaben und Investmentanteile. 
Bei deren Erwerb werden Nachhaltigkeitsmerkmale aktuell nicht berücksichtigt.

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst alle Vermögensgegen-
stände des Immobilienfonds (Bruttofondsvermögen), die einen wesentlichen Bei-
trag zum Klimaschutz gemäß der Taxonomie-Verordnung leisten und erhebliche 
Beeinträchtigungen vermeiden. Es wurden keine sonstigen Umwelt- und / oder 
Sozialziele im Bereich der Nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die Kategorie „#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst alle Ver-
mögensgegenstände des Immobilienfonds (Bruttofondsvermögen), die keinen we-
sentlichen Beitrag zum Klimaschutz gemäß der Taxonomie-Verordnung leisten und 
erhebliche Beeinträchtigungen vermeiden.

Bei den in unten stehender Grafik angegebenen Prozentsätzen der Investitionen 
handelt es sich um Daten mit Stichtag zum Ende des Berichtszeitraums.

Aufgrund der verschiedenen Berechnungslogiken (Nettofondsvermögen in #1 und 
#2 bzw. Bruttofondsvermögen in #1A und #1B) lassen sich die Kennzahlen nur be-
dingt miteinander vergleichen.

	 	� In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Im Rahmen der Immobilieninvestitionen wurden im Berichtszeitraum keine Ein-
künfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verar-
beitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb einschließlich Transport 
und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 
Nr. 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates 
erzielt.

Bei den Prozentsätzen der Investitionsanteile der Wirtschaftssektoren handelt es 
sich um Daten mit Stichtag zum Ende des Berichtszeitraums.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.

#2 Andere umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien:
• �Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit  

ökologischen oder sozialen Zielen.
• �Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder  
soziale Merkmale

84,46 %

#2 Andere 

0,00 %

Investitionen

100 %

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

67,29 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

18,84 %

Taxonomie- 
konform

18,84 %

Sektor Anteil am Fondsvermögen

Immobilien 84,46 %

Finanzsektor 0,00 %

Liquidität / Kasse 0,00 %

44Union Investment Real Estate Austria AG    immofonds 1 / Rechenschaftsbericht zum 30. September 2025



   �Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem  
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Im Rahmen der Berücksichtigung der ökologischen und / oder sozialen Merkmale 
des Sondervermögens wurden keine nachhaltigen Investitionen im Sinne des Arti-
kels 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 
Taxonomie-Verordnung angestrebt. 

Bei den im Immobilienfonds befindlichen Investitionen handelte es sich jedoch in 
Teilen auch um Investitionen, die als Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten im Sinne des Artikels 3 der Taxonomie-Verordnung zur Errei-
chung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung beitrugen und ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisteten.

Diese nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen an die in der Taxono-
mie-Verordnung in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 
zur Ergänzung der Taxonomie-Verordnung spezifizierten Kriterien.

	 	 �Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten  
im Bereich fossiles Gas und / oder Kernenergie investiert?

  Ja:

  In fossiles Gas		   In Kernenergie

  Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen 
in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staats-
anleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Fi-
nanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 
nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* �Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 
Staaten.

Diese Grafik gibt 0 % der Gesamtinvestitionen wieder.

 Taxonomiekonform: Fossiles Gas

 Taxonomiekonform: Kernenergie

 Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

 Nicht taxonomiekonform

 Taxonomiekonform: Fossiles Gas

 Taxonomiekonform: Kernenergie

 Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

 Nicht taxonomiekonform

1. �Taxonomiekonformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen*

2. �Taxonomiekonformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen*

Umsatzerlöse Umsatzerlöse

CapEx CapEx

OpEx OpEx

100,0 % 100,0 %

100,0 % 100,0 %

100,0 % 100,0 %

50 % 50 %100 % 100 %0 % 0 %

Bei den taxonomiekonformen Investitionen des Immobilienvermögens handelte 
es sich um den Erwerb von und das Eigentum an Gebäuden gemäß Kapitel 7.7 des 
Anhangs 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 zur Ergänzung der Taxo-
nomie-Verordnung. Eine Bestimmung der taxonomiekonformen Immobilieninves-
titionen auf der Basis von Umsatzerlösen, CapEx und / oder OpEx ist hierbei nicht 
sachgerecht. Vielmehr wird bei der Bestimmung und dem Ausweis der taxonomie-
konformen Immobilieninvestitionen alleinig auf die Marktwerte der Gebäude (an-
hand der aktuellen Sachverständigenbewertungen) abgestellt. Daher wird auf 
eine Darstellung in der vorangestellten Grafik verzichtet. Der Immobilienfonds 
wies zum Ende des Berichtszeitraums bezogen auf das Immobilienvermögen einen 
Anteil in Höhe von 18,84 % an taxonomiekonformen Investitionen auf.

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den 
Anteil der:
– �Umsatzerlöse,  

die den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreund
lichen Aktivitäten 
der Unternehmen, 
in die investiert 
wird, widerspiegeln

– �Investitionsaus
gaben (CapEx), 
die die umwelt-
freundlichen Inves-
titionen der Unter-
nehmen, in die 
investiert wird, auf-
zeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft

– �Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundli-
chen betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar ermög
lichend darauf hin, 
dass andere Tätig
keiten einen wesent-
lichen Beitrag zu den 
Umweltzielen leisten. 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine 
CO₂-armen Alter
nativen gibt und die 
unter anderem 
Treibhausgas
emissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen.
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	 	� Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
Im Rahmen der Berücksichtigung der ökologischen und / oder sozialen Merkmale 
im Immobilienvermögen wurden im Berichtszeitraum weder ermöglichende Tätig-
keiten im Sinne des Artikels 16 Taxonomie-Verordnung noch Übergangstätigkeiten 
im Sinne des Artikels 10 Absatz 2 der Taxonomie-Verordnung vorgenommen.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

�   �Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“,  
welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es  
einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen unter „#2 Andere“ umfassten alle Vermögenswerte des Immobili-
enfonds mit Ausnahme vom Immobilienvermögen, z. B. Bankguthaben und Invest-
mentanteile. Beim Erwerb solcher Vermögensgegenstände wurden aktuell weder 
Nachhaltigkeitsmerkmale noch ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz be-
rücksichtigt.

Die Investitionen unter „#2 Andere“ erfolgten u. a. zur Liquiditätssteuerung sowie 
zur Einhaltung der gesetzlich festgelegten Mindestliquiditätsquote.

Berichtszeitraum Umfang Investitionen in 
ökologisch nachhaltige  
Wirtschaftstätigkeit in %

Vergleich zu  
aktuellem Geschäftsjahr 
in %

01.10.2024 – 30.9.2025 18,84  0,00 

01.10.2023 – 30.9.2024 14,98 – 3,86
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung 
der ökologischen und / oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Einhaltung ökologischer und / oder sozialen Merkmale des Immobilienfonds wurde 
über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsindikatoren in der Anlagestrategie erreicht, 
z. B. die Anwendung des SI-Checks oder Maßnahmen zur Reduktion der CO₂-Emissionen 
des Immobilienfonds. Die Nachhaltigkeitsindikatoren sowie weitere Elemente der nach-
haltigen Anlagestrategie wurden in ImmoSustain verarbeitet. Daneben zeigt das System 
auch andere relevante Daten wie Energieausweise und Gebäudezertifizierungen auf. Auf 
Basis dieses Systems konnte die KAG für Immobilien verschiedene Maßnahmen für den 
Immobilienfonds identifizieren und ableiten. Zur Überwachung und Sicherstellung von 
Anlagerestriktionen, die zur Erfüllung der ökologischen und / oder sozialen Merkmale des 
Immobilienfonds beitrugen, wurden außerdem technische Kontrollmechanismen 
implementiert.

Zum Geschäftsjahresende per 30.9.2025 betrug der durchschnittliche SI-Check-Score auf 
Portfolioebene 3,02 (siehe hierzu Abschnitt „Nachhaltigkeitsindikatoren im Rahmen der 
Bestandsverwaltung“). Im Rahmen der Auswertung des SI-Checks wurden auf Gebäude-
ebene individuelle Potenziale ausgewiesen und mit Maßnahmen zur Verbesserung des 
Gesamtscores des Gebäudes hinterlegt. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahmen wurden diese in der jährlichen Budgetplanung eingeplant und unter Beach-
tung der Gesamtstrategie der Gebäude ausgeführt. Die Entscheidung zur Umsetzung von 
Maßnahmen im Einzelfall traf das Fondsmanagement im Rahmen der jährlichen Investitions-
planung.

Neben dem SI-Check wurde darüber hinaus verpflichtend vor jedem Ankauf eine Umwelt-
prüfung (inkl. einer Prüfung, ob Bodenverunreinigungen vorliegen könnten) von einem 
externen Dienstleister durchgeführt, deren Ergebnisse in jede Investitionsentscheidung 
eingeflossen sind. 

Bei jedem Ankauf lag ein gültiges Energy Performance Certificate (Energieausweis in 
Deutschland bzw. Österreich) vor. Weiters wurde bei Ankauf geprüft, ob ein Energy Per-
formance Monitoring & Assessment vorlag. Sofern in den angekauften Gebäuden noch 
kein Energy Performance Monitoring & Assessment implementiert war, wurden die Kos-
ten für die Nachrüstung im Berichtszeitraum im Investitionsplan berücksichtigt. Es wurden 
keine Investitionen in Gebäude, die der Förderung, der Lagerung, dem Transport oder der 
Herstellung von fossilen Brennstoffen dienen (z. B. Tankstellen) getätigt. 

Zum Geschäftsjahresende des Immobilienfonds lag für 4 Gebäude im Sondervermögen 
die CO₂-Emission über dem aktuellen CRREM-1,5-°C-Klimapfad. Maßnahmen zur energe-
tischen Optimierung wurden, sofern sinnvoll und erforderlich, abgeleitet und einzelfall
bezogen vom Fondsmanagement in die jährliche Investitionsplanung aufgenommen. Die 
Entscheidung zur Umsetzung von Maßnahmen im Einzelfall traf das Fondsmanagement 
im Rahmen der jährlichen Investitionsplanung. Zu den Maßnahmen zählte etwa die Be-
auftragung von Energiemonitoring oder Modernisierungsfahrplänen.

Darüber hinaus wurden als fester Bestandteil der jährlichen Prüfroutine an den Gebäuden 
Umweltchecks durchgeführt, um potenzielle Umweltgefahren zu identifizieren und zu 
vermeiden.

Im Berichtszeitraum wurde in einem Gebäude ein neues Energy Performance Monitoring &  
Assessment System installiert. Insgesamt verfügen derzeit somit 24 Immobilien des Fonds 
über Energy Performance Monitoring & Assessment Systeme. Eine kontinuierliche detail-
lierte Analyse konnte in 11 Gebäuden des Sondervermögens durchgeführt werden.

Mit der Erstellung von 22 gebäudeindividuellen Modernisierungsfahrplänen wurden, zu-
sätzlich zu den Ergebnissen des SI-Checks, Maßnahmen identifiziert, die für das Erreichen 
des CRREM-1,5-°C-Klimapfads notwendig sind.
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